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Meldepflicht bestimmter Vorjahreszahlungen bis 28.2.2019
Bis spätestens Ende Februar 2019 müssen bestimmte Zahlungen, welche im Jahr 2018 getätigt
wurden, elektronisch gemeldet werden. Dies betrifft etwa Zahlungen an natürliche Personen außer-
halb  eines  Dienstverhältnisses,  wenn  diese  Personen  beispielsweise  als  Aufsichtsrat,  Stif-
tungsvorstand, selbständiger Vortragender, Versicherungsvertreter usw. tätig waren. Eine solche Mel-
dung gem. § 109a EStG – analog zu einem Lohnzettel bei Angestellten - muss Name, Anschrift
sowie Versicherungsnummer bzw. Steuernummer des Empfängers enthalten und kann über Statistik
Austria oder über http://www.elda.at (nicht aber FinanzOnline) vorgenommen werden. Auf eine Mel-
dung kann unter gewissen Betragsgrenzen verzichtet werden.

Bestimmte ins Ausland getätigte Zahlungen im Jahr 2018 sind ebenso elektronisch zu melden
(gem. § 109b EStG). Es handelt sich dabei grundsätzlich um Zahlungen für in Österreich ausgeübte
selbständige Arbeit i.S.d. § 22 EStG, außerdem um Zahlungen für bestimmte Vermittlungsleis-
tungen sowie bei kaufmännischer und technischer Beratung im Inland. Sinn und Zweck dieser
Regelung ist die steuerliche Erfassung von Zahlungen, wobei es irrelevant ist, ob die Zahlung an
beschränkt oder unbeschränkt Steuerpflichtige erfolgte oder sogar durch ein DBA freigestellt wurde.
Aus weiteren Grenzen und Besonderheiten der Mitteilungspflicht von Auslandszahlungen (z.B. beste-
ht  keine  Mitteilungspflicht  für  Zahlungen  von  unter  100.000  €  an  einen  ausländischen  Leis-
tungserbringer) ist hervorzuheben, dass bei vorsätzlich unterlassener Meldung (gem. § 109b EStG)
eine Finanzordnungswidrigkeit vorliegt, die bis zu einer Geldstrafe i.H.v. 20.000 € führen kann.
Im Falle der Meldungsverpflichtung nach § 109a EStG und § 109b EStG ist nur eine einzige Meldung
gem. § 109b EStG zu übermitteln.
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Prüfung des Registrierkassen Jahresbelegs bis 15. Februar
Bei  der Verwendung von Registrierkassen  sind bekanntermaßen Sicherheitsmaßnahmen  zu
beachten, die den Schutz vor Manipulation der in der Registrierkasse gespeicherten Daten sicher-
stellen sollen. Start-, Monats- und Jahresbeleg unterstützen die vollständige Erfassung der Um-
sätze in der Registrierkasse. Dabei müssen Jahresbelege zum Abschluss eines jeden Jahres (unab-
hängig vom gewählten Wirtschaftsjahr) erstellt,  überprüft  und für 7 Jahre (gesetzliche Aufbe-
wahrungsfrist) aufbewahrt werden. Für das Jahr 2018 ist demnach bis spätestens 15. Februar
2019 für jede Registrierkasse separat ein Jahresbeleg zu erstellen und zu überprüfen.

Der Monatsbeleg für Dezember ist zugleich der Jahresbeleg und kann wie jeder andere Nullbeleg
durch Eingabe des Wertes 0 erstellt werden. Eine Überprüfung kann manuell mithilfe der „BMF
Belegcheck App“ vorgenommen werden. Sofern die Registrierkasse über die entsprechende tech-
nische Ausstattung verfügt, kann der Jahresbeleg elektronisch erstellt und über den Registri-
erkassen-Webservice zur Prüfung an FinanzOnline übermittelt werden. In diesem Fall sind Aus-
druck und Aufbewahrung des Belegs nicht notwendig. In Ausnahmefällen – kein Internetzugang
und kein Smartphone vorausgesetzt – ist auch eine manuelle Übermittlung des Jahresbelegs (For-
mular RK 1) möglich. Das Versäumen der Frist (15. Februar 2019) kann eine Finanzordnungswi-
drigkeit darstellen.

Spendenbegünstigte Organisationen müssen erhaltene Spen-
den bis Ende Februar melden
Bei der steuerlichen Geltendmachung von Spenden an spendenbegünstigte Empfängerorganisa-
tionen  (z.B.  Museum,  freiwillige  Feuerwehr,  mildtätige  und  karitative  Einrichtungen,  Tier-
schutzvereine etc.) ist es schon vor einiger Zeit zu administrativen Änderungen gekommen. An-
stelle der Geltendmachung im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung bzw. Steuererklärung durch
den einzelnen Spender, übermittelt die spendenbegünstigte Organisation (mit fester örtlicher
Einrichtung im Inland) unter bestimmten Voraussetzungen die relevanten Informationen direkt an
das Finanzamt, sodass die steuerliche Berücksichtigung automatisch erfolgt.

Die spendenbegünstigten Organisationen müssen den Gesamtbetrag der im Jahr 2018 von der
jeweiligen Person geleisteten Spenden bis spätestens Ende Februar 2019 an das Finanzamt
melden (mittels FinanzOnline). Die von den Spendenempfängern beim Finanzamt eingelangten Über-
mittlungen können vom Spender in FinanzOnline im Detail nachvollzogen werden (vergleichbar über-
mittelter Lohnzettel).

Spenden können übrigens dann grundsätzlich nicht als Sonderausgabe berücksichtigt werden,
wenn dem Spendenempfänger Vor- und Zuname  wie auch das Geburtsdatum  des Spenders
nicht bekannt sind bzw. die Datenübermittlung an das Finanzamt explizit untersagt wurde. In
Ausnahmefällen, wie z.B. bei Fehlern im Übermittlungsprozess, können glaubhaft gemachte Spen-
den im Wege der Veranlagung steuerlich berücksichtigt werden.

Sachbezugswerte  für  Dienstwohnungen,  Dienstautos  und
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https://www.alt.stb-fuchshuber.at/news/2019-02-06/spendenbeguenstigte-organisationen-muessen-erhaltene-spenden-bis-ende-februar-melden
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Zinsersparnis
Sachbezüge sind Vorteile aus dem Dienstverhältnis, welche nicht in Geld bestehen. Sie sind so-
wohl steuerlich (Abrechnung über das Lohnkonto) als auch für die Sozialversicherungsbeitragser-
mittlung relevant. Details zu wichtigen Sachbezügen sind nachfolgend dargestellt.

Für Dienstwohnungen gelten die folgenden Sachbezugswerte (unverändert) für 2019. Die Quadrat-
meterpreise sind unabhängig davon anzusetzen, ob der Wohnraum möbliert oder unmöbliert ist.
Ebenso sind Lage und Größe der Wohnung unbeachtlich. Kein Sachbezug ist anzusetzen für
arbeitsplatznahe Dienstwohnungen bis zu 30 m². Bei einer Wohnungsgröße zwischen 30 m² und
40 m² gilt ein um 35% reduzierter Sachbezug, sofern diese Wohnung nicht den Mittelpunkt der
Lebensinteressen des Arbeitnehmers darstellt.

Bundesland Sachbezug in € pro m² Wohnfläche

Burgenland 5,09

Wien 5,58

Niederösterreich 5,72

Oberösterreich 6,05

Kärnten 6,53

Tirol 6,81

Steiermark 7,70

Salzburg 7,71

Vorarlberg 8,57

Im Detail sind noch folgende Besonderheiten zu beachten: Die Werte pro m² beinhalten auch die
Betriebskosten – werden diese vom Arbeitnehmer getragen, kommt es zu einem Abschlag von
25%. Für Heizkosten, die vom Arbeitgeber übernommen werden, ist ganzjährig ein Heizkosten-
zuschlag von 0,58 € pro m² anzusetzen (Kostenbeiträge des Arbeitnehmers kürzen diesen Zusch-
lag).  Bei  einer vom Arbeitgeber gemieteten Wohnung  sind die Werte pro m² der um 25%
gekürzten tatsächlichen Miete (inklusive Betriebskosten, exklusive Heizkosten) einschließlich der
vom Arbeitgeber getragenen Betriebskosten gegenüberzustellen – der höhere Wert  bildet den
maßgeblichen Sachbezug. Schließlich muss noch ein Vergleich zwischen den Sachbezugswerten pro
m² und dem fremdüblichen Mietzins vorgenommen werden. Ist der um 25% gekürzte fremdübliche
Mietzins um mehr als 100% höher als der sich aus der Tabelle ergebende Sachbezug, dann ist der
um 25% gekürzte fremdübliche Mietzins anzusetzen.

Der Sachbezugswert für Dienstautos  hängt nicht nur vom Ausmaß der privaten Nutzung
(halber Sachbezug bei maximal 500 km pro Monat im Jahresdurchschnitt), sondern auch von der
Art des Fahrzeugs ab.

Sachbezug in
% Fahrzeugtyp CO2-Wert im Zeitpunkt

der Erstzulassung
Maximaler
Sachbezug pro
Monat (in €)

2 Alle PKW und
Hybridfahrzeuge >121 g/km 960

https://www.alt.stb-fuchshuber.at/news/2019-02-07/sachbezugswerte-fuer-dienstwohnungen-dienstautos-und-zinsersparnis
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1,5 Ökologische PKW und
Hybridfahrzeuge

Bei Anschaffung
in 2019 bis 121g/km;
in 2018 bis 124g/km,
in 2017 bis 127g/km
und in 2016 bis 130g/km

720

0 Elektroautos  0

Der Sachbezugswert für eine Zinsersparnis im Zusammenhang mit einem Gehaltsvorschuss
oder einem Arbeitgeberdarlehen (sofern der Freibetrag von 7.300 € überschritten wird) ist für
das Jahr 2019 (unverändert) mit 0,5 % anzusetzen. Übersteigen Gehaltsvorschüsse und Arbeitgeber-
darlehen den Betrag von 7.300 €, so ist der Sachbezug nur vom übersteigenden Betrag zu ermit-
teln.  Die  Höhe  der  Raten  und  die  Rückzahlungsdauer  haben  keinen  Einfluss  auf  das  Ausmaß  des
Sachbezugs.


